
Ausländerrecht

organe geschaffen bzw. gesichert 
wurden; Dokumente über die Prü
fung von Anzeigen und Mitteilungen 
von Staats- und Wirtschaftsorganen, 
der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, 
gesellschaftlicher Organisationen 
und Einrichtungen sowie von Bür
gern; Ermittlungsverfahren, die vor
läufig eingestellt waren; Ermittlungs
verfahren, die zur Nachermittlung 
zurückgegeben wurden.
In der kriminalistischen Akustik 
findet der Begriff A. für Unter
suchungsmaterial Verwendung, das 
in der kriminalistisch relevanten Er
eignissituation (z. B. als Drohanruf) 
auf gezeichnet wird.

Ausgangssituation -> kriminalisti
sche Ausgangssituation

Auskunftsperson: für die Verhütung, 
Verhinderung, Aufdeckung und Auf
klärung von Straftaten und anderen 
kriminalistisch relevanten Ereignis
sen sowie des Ursachen-Bedingun- 
genkomplexes wichtige Informa
tionsquelle, die Hinweise oder Aus
sagen zur jeweiligen Straftat bzw. 
zum Ereignis oder auch zu damit im 
Zusammenhang stehenden Personen 
machen kann.

Ausländer: natürliche Person, die 
nicht die Staatsbürgerschaft des 
Staates besitzt, der seinen Status als 
A. bestimmt. Demgemäß ist jede 
Person, die eine andere Staatsbürger
schaft als die der DDR besitzt, seitens 
der DDR als A. zu betrachten. Perso
nen, die neben der Staatsbürger
schaft der DDR noch die eines ande
ren Staates besitzen, sind keine A. 
A. unterliegen bei der Ein-, Aus- und 
Durchreise sowie für die Dauer ihres 
Aufenthaltes der Rechtsordnung des 
jeweiligen Aufenthaltsstaates. Die 
Rechtsbeziehung zwischen A. und 
Aufenthaltsstaat ist nur eine zeitlich 
und räumlich begrenzte. Sie ergibt

sich aus der Territorialhoheit des 
Aufenthaltsstaates, der der A. für die 
Dauer seines Aufenthalts unterliegt 
(-» Ausländerrecht). Das Rechtsver
hältnis des A. zu seinem Heimatstaat 
existiert weiter. Es kommt in der 
Staatsbürgerschaft zum Ausdruck. 
Der A. unterliegt weiterhin der -* 
Personenhoheit seines Heimatstaa
tes. Diese bildet die Grundlage für die 
eventuelle Geltendmachung von 
Schutzrechten. Es gibt verschiedene 
Gruppen von A., denen in Abhängig
keit von ihrer Funktion (Angehörige 
von Auslandsvertretungen oder An
gehörige ausländischer Streitkräfte), 
ihrer Staatsbürgerschaft oder weil sie 
politisch verfolgt werden (Asylanten), 
eine besondere Behandlung zu
kommt. Grundlage dieser Sonder
stellung in bezug auf einzelne Rechte 
und Pflichten im Verhältnis zu ande
ren A. bilden bi- und multilaterale 
Abkommen.

Ausländerrecht: Gesamtheit gesetz
licher Bestimmungen, die ein Staat 
erlassen hat, um die rechtliche Stel
lung von Ausländern einschließ
lich -> Staatenloser in seinem Terri
torium zu bestimmen.
Die Staaten sind verpflichtet, dabei 
grundlegende Normen des Völker
rechts zu achten. Hat ein Staat einem 
Ausländer Einreise und Aufenthalt 
erlaubt, so ist er auch verpflichtet, 
den Ausländer als Rechtssubjekt an
zuerkennen, menschenwürdig zu be
handeln und Rechtsschutz zu gewäh
ren. Ausländer, die sich in der DDR 
aufhalten, haben grundsätzlich die 
gleichen Rechte wie Staatsbürger der 
DDR, sofern sich diese Rechte nicht 
aus der Staatsbürgerschaft ergeben. 
Sie sind verpflichtet, sowohl die Ver
fassung der DDR zu achten als auch 
die Gesetze und andere Rechtsvor
schriften einzuhalten. Es gibt keine 
völkerrechtliche Verpflichtung, Aus
länder den Staatsbürgern generell
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